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DOSSIER: INTERNATIONALE SUCHTPOLITIK

UNGASS 2016:
GebrocheneT oder breiter
Konsens?

Die Sondersession der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom April
2016 brachte eine immer grösser werdende Diskrepanz in der internationalen
drogenpolitischen Landschaft zum Vorschein. Schwierige Verhandlungen
resultierten in einem enttäuschenden Schlussdokument, das den silohaften
drogenpolitischen Ansatz innerhalb der UNO wiederspiegeln. Es besteht die
klare Notwendigkeit, die internationale Drogenpolitik der Agenda 2030 für
nachhaltige Entwicklung anzupassen, wobei das Drogenproblem in die drei
Pfeiler der UNO - Entwicklung, Menschenrechte, Frieden und Sicherheit -
eingebettet wird. Der Prozess, welcher zur Sondersession führte, öffnete
die Türe für weitere substantielle Änderungen in naher Zukunft, v.a. für die
UNO-Überprüfung im Jahr 2019.1
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Die 30. Sondersession der Generalversammlung der
Vereinten Nationen (UNGASS) tagte vom 19. - 21. April 2016 in New
York. Es war die 3. Sondersession in der Geschichte der UNO, die
dem Drogenthema gewidmet war. An der letzten UNGASS im
Jahr 1998 sprach Hennadij Udovenko, der damalige ukrainische
Präsident der Generalversammlung in seiner Schlussbemerkung
von einer «zunehmenden Annäherung der Positionen» und einer
«Stimmung des Zusammenhalts». Die zähen Verhandlungen
zum diesjährigen UNGASS-Schlussdokument waren hingegen
gezeichnet von immer grösseren Unterschieden und - in einigen

Bereichen - «Frontalkollisionen».2 Am Ende der Tagung
der Betäubungsmittelkommission der UNO (CND), die mit der
Vorbereitung der UNGASS beauftragt war, war ein fragiler Konsens

erzielt worden. Die Angst, dass dieser im Laufe der drei
Tage dauernden UNGASS auseinanderbrechen könnte, war so

gross, dass die Annahme des Schlussdokuments - ursprünglich

für die Schlusssession vorgesehen - vorverschoben wurde.
Deshalb wurde sofort nach der Eröffnungszeremonie bereits
das Schlussdokument angenommen. Ein Journalist fragte Yury
Fedotov - den Exekutivdirektor des UN-Büros für Drogen und
Kriminalität (UNODC) - wie man denn vorgeben könne, dass
ein Konsens darüber bestehe, auf welche Weise das Weltdro¬

genproblem anzugehen sei. Schliesslich legalisierten einige
Staaten Cannabis, während in anderen für dessen Schmuggel
die Todesstrafe verhängt werde. Darauf antwortete Fedotov
mit einem ironischen Lächeln: «Es ist eben ein breit angelegter
Konsens».3
Udovenko hatte 1998 gewarnt, dass «das Drogenproblem nicht
einfach weggewünscht werden kann und die internationale
Gemeinschaft sich auf einen langen und grausamen Kampf
einstellen muss».4 Seitdem wird dieser lange und grausame
Kampf ausgetragen: Tausende Schmuggler wurden
hingerichtet, Millionen von Drogenabhängigen, Kleindealern und
Bauern inhaftiert und Millionen Flektar Koka-, Mohn- und
Flanfanbauflächenmit Chemikalien besprüht oder die Pflanzen
anderweitig ausgerottet. Aber all das hat die Welt ihrem Ziel
der Drogenfreiheit nicht näher gebracht - ein Ziel das auch im
UNGASS-Schlussdokument von 2016 festgehalten wurde und
als Vorgabe für 2019 gilt - dann nämlich, wenn das nächste
hochrangige UN-Treffen zum Thema Drogen stattfindet. Der
derzeitige dänische Präsident der Generalversammlung Mogens
Lykketoft konkludierte an der Schlusssession der diesjährigen
UNGASS: «Mehr denn je erkennt der weltweite Konsens, dass
die Lösung des Problems nur in einem humaneren Ansatz zu
finden ist, der sich an der öffentlichen Gesundheit orientieren
muss, der im Einklang mit den Menschenrechten steht und auf
wissenschaftlicher Evidenz basiert. Nur so kann das Problem in
seiner ganzen Komplexität angegangen werden.»
Betroffene Menschen und Gemeinschaften, so Lykketoft weiter,
«benötigen Interventionen, die funktionieren, und sie brauchen
Ehrlichkeit darüber, welche Interventionen versagt haben.»5

Der Wiener Würgegriff
Nach langen Verhandlungen über die Modalitäten für die

UNGASS wurde an der CND-Sitzung im Dezember 2014 entschieden,

dass die CND, welche das «zentrale politische Gremium
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innerhalb der Vereinten Nationen betreffend Drogenthemen
ist», den «Prozess leiten»6 sollte, während der Präsident der

Generalversammlung dazu eingeladen wurde, «zu unterstützen,

zu beraten und im Prozess involviert zu sein»7. Um
«einen adäquaten, [...] und effektiven Vorbereitungsprozess» zu
ermöglichen, schuf die CND im gleichen Monat ein «UNGASS-

Gremium» - geleitet vom ägyptischen Botschafter in Wien

- das für alle Vorbereitungen - inklusive dem Entwerfen eines
UNGASS-Schlussdokuments - zuständig sein sollte.8 Von dem
Moment an wurde der Prozess des Entwerfens und Verhandeins

ein eher obskurer Prozess in Wien, eng kontrolliert vom
UNGASS-Gremium, das sich viel Kritik von reformorientierten
Staaten und den Nichtregierungsorganisationen (NGO) anhören
musste. Generalsekretär Ban Ki-moons Vorschlag, die UNGASS

als Möglichkeit zu nutzen, «eine weitreichende und offene
Debatte zu führen, die alle Optionen in Betracht zieht»9, wurde
im «Wiener Würgegriff» im Keim erstickt.
Viele Staaten - vor allem aus der Karibik und aus Afrika - sind
in Wien nicht vertreten, und obwohl alle Staaten - nicht nur
die 53 Mitglieder der CND - theoretisch an der Vorbereitung
teilnehmen konnten, waren viele praktisch vom Prozess
ausgeschlossen. Da die meisten Verhandlungen in «informellen»
Treffen stattfanden, konnte die Zivilgesellschaft den Prozess
nicht beobachten, geschweige denn in sinnvoller Weise daran
teilnehmen. Trotzdem wurden viele Anstrengungen unternommen,

um dem «Wiener Würgegriff» zu entgehen, auch wenn das
UNGASS-Gremium sich mit Unterstützung des CND-Sekretariats
während des gesamten Prozesses am Status quo orientierte.
Andere UNO-Organisationen wurden vom CND-Sekretariat
gebeten, Positionspapiere abzugeben, UNGASS-relevante Events
wurden in Genf und New York organisiert und eine'spezielle
Taskforce der Zivilgesellschaft wurde auf Initiative der Wiener
und der New Yorker NGO-Komitees gegründet. Eine Reihe von
Positionspapieren von Mitgliedstaaten, regionalen Gruppen,
relevanten UN-Organisationen und NGOs wurden gesammelt und
weltweit fanden viele offene Debatten zwischen Regierungen,
UN-Organisationen und der Zivilgesellschaft statt, die bewiesen,
dass eine signifikante Bewegung in die globale drogenpolitische
tandschaft gelangt ist. Aber auchmit diesen Bemühungen gelang
es nicht, die politische Dynamik des konsensbasierten Verhandeins

zum UNGASS-Schlussdokument in Wien zu beeinflussen.

Das Resultat der UNGASS
Das Schlussdokument der UNGASS bestätigt nochmals «die

Ziele der drei internationalen Drogenkontrollkonventionen» mit
der Verpflichtung, die Vorkehrungen der Politischen Deklaration
von 2009 umzusetzen, sowie «aktiv für eine Gesellschaft ohne
Drogenmissbrauch zu werben»; es lobt - in Abwesenheit
unterstützender Beweise - dass «handfeste Fortschritte erreicht
wurden».10 Positiv zu vermerken ist, dass zum ersten Mal das
Thema der Verfügbarkeit von kontrollierten Medikamenten
erhebliche Aufmerksamkeit erfuhr. Auch andere, eher geringere
Fortschritte konnten erzielt werden: So wird das Medikament
«Naloxon» erstmals für die Behandlung einer Überdosis erwähnt,
ebenso «medikamentös unterstützte Therapieprogramme» und
«Programme für Injektionsmaterial». Die beiden letztgenannten
Programme sind sprachlich umformulierte Last-minute-Kom-
promisse. Zu Beginn der Verhandlungen war noch von «opioi-
dgestützter Therapie» und «Spritzenaustauschprogrammen»
die Rede gewesen. Diese Begriffe wurden verwendet, um auf
den der «Schadensminderung» (harm reduction) verzichten zu
können, da «Schadensminderung» von einzelnenMitgliedstaaten
immer noch angefochten wird, obwohl es sich hier um einen
gesundheits-und menschenrechtsorientierten Ansatz handelt.11

Im Vergleich zu früheren Erklärungen erzielte man einenweiteren

Fortschritt, indem die «Proportionalität der Strafzumessung»
erwähnt wird. Vergeblich sucht man aber den Ruf nach der
Abschaffung der Todesstrafe, was von Seiten diverser Mitgliedstaaten

und NGOs bemängelt wurde. Neu wird die Notwendigkeit
erwähnt, die sozioökonomischen Begleitumstände nicht nur
bezüglich des illegalen Anbaus sondern auch hinsichtlich der
Produktion und des Schmuggels anzugehen. Dazu soll der Fokus
auf «die Linderung der Armut und Stärkung der Rechtsstaatlichkeit»

gelegt werden. Spezielles Augenmerk wird auf Ziele
gelegt, die drogenbedingte Kriminalität und Gewalt kontern. Im
Zusammenhang mit dem traditionellen Ziel, die Drogenmärkte
zu eliminieren, könnte dies als vorsichtiger erster Schritt gelten,
schadensmindemde Ansätze in allen Bereichen der Drogenpolitik
zu akzeptieren.12 Zudem - wie weiter unten noch thematisiert
wird - markiert der Hinweis auf die Nachhaltigkeitsziele der
UNO (SDGs) zumindest rhetorisch ein Zugeständnis an einen
ganzheitlichen Ansatz.

Aufrechterhalten eines unkoordinierten Ansatzes
Die UNGASS offerierte die nötige Plattform, um die seit Langem

bestehenden sowie neu aufgetauchte, ungelöste Aspekte
der heutigen drogenpolitischen Realität zu verhandeln, vor
allem den offensichtlich fragmentierten Ansatz der UNO. Jeffrey
Feltman - Vize-Generalsekretär für Politische Angelegenheiten
der UNO - bezog sich auf die Agenda 2030 für nachhaltige
Entwicklung,13 als er sagte: «Dieser Meilenstein der universellen
Vereinbarung ruft nach einem holistischen und umfassenden
Ansatz für die dringendsten Probleme der Menschheit.» Und
heute, nur sechs Monate nach dessen Verabschiedung, bekräftigen

wir das unkoordinierte Vorgehen verschiedener Bereiche
bereits bei einem ersten Testfall: dem Weltdrogenproblem.14
Diverse Mitgliedstaaten, NGOs und UN-Agenturen äusserten
sich offen in Bezug auf fehlgeschlagene drogenpolitische
Ansätze. Gemäss Minister Gonsalves von St. Vincent und den
Grenadinen, haben die «unendlichen Geldsummen, die in die
Prohibition, Repression und Ausrottung des Anbaus gesteckt
werden, nichtsdestotrotz das Wachstum des globalen illegalen
Drogenmarktes verstärkt, der über hundert Milliarden Dollar
wert ist. [...] Der Weg aus der Sackgasse abgedroschener und
ineffektiver Rhetorik [...] ruft nach Mut zu neuen Überlegungen
und innovativen Ansätzen. [...] In zehn Jahren soll keiner sagen
können, die internationale Gemeinschaft hat sich weiterhin über
die Effizienz ihres Drogenkriegs täuschen lassen.»15

Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte Zeid Ra'ad
AI Hussein sprach in seiner Intervention von «unterdrückter
Freude» aber vor allem von einem «intensiven Frust» über
das UNGASS-Schlussdokument.16 Als Beispiel erwähnte er die

zweideutige Formulierung der indigenen Rechte und erklärte,
dass «es besser gewesen wäre, klarzustellen, dass es indigenen
Völkern erlaubt ist, Drogen bei traditionellen oder religiösen
Praktiken zu verwenden, sofern es historische Belege dafür gibt».
Das Thema konnte nicht offen angesprochen werden, da sich
die Vertragsstaaten des Einheitsübereinkommens ausdrücklich
verpflichten, derartige Praktiken zu unterbinden, und der
politische Konsens der UNO die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet,
die UNO-Drogenkonventionen «einstimmig» zu unterstützen.
Einen Monat vorher hatte der Hochkommissar am Menschen-
rechtSTat in Genf gesagt, er sei besorgt über die gegenwärtige
Praxis. Er bezog sich dabei auf «bindendes Recht und Prinzipien
der Menschenrechte» und unterstrich, dass diese Verpflichtungen
«nicht zuMultiple-Choice-Aufgaben»17 verkommen dürften. Das

Ergebnis der UNGASS ist ein gutes Beispiel dafür, auch wenn es

fraglos die stärksten Formulierungen zu den Menschenrechten
beinhaltet, die es je in einem UNO-Drogenentscheid gab. Trotzdem
fehlen spezifische Empfehlungen für praktische Massnahmen im
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Hinblick auf Entkriminalisierung, Abschaffung der Todesstrafe,
Schadensminderung und die Rechte der indigenen Völker auf
Konsum kulturell verankerter Substanzen. Viele Mitgliedstaaten
brachten nach Annahme des UNGASS-Schlussdokuments ihre
Enttäuschung darüber zum Ausdruck.
Es ist bezeichnend, dass die positivsten Bemerkungen am Ende
der Verhandlungen zum Entwurf des UNGASS-Schlussdokuments

von Staaten wie Nigeria, Ägypten, Russland und China kamen. Sie

hatten wohl das Gefühl, am wenigsten vonihrem ursprünglichen
Standpunkt abgewichen zu sein. Nigeria rief «die Mitgliedstaaten

dazu auf, das Dokument im Sinne des Wiener Konsenses
anzunehmen» und Russland bemerkte, «dass es ohne grosse
Flexibilität und Konsensbereitschaft der Mitgliedstaaten nicht
möglich gewesen wäre, sich zu einigen.»18 Kolumbien äusserte
sich im Namen einer Gruppe weniger zufriedener Staaten,19
dass «wegen des Konsenses einige Themen ungelöst geblieben
sind, die es künftig zu lösen gilt, damit der Mensch im Zentrum
steht», dass «es noch viel zutun gibt, und die UNO Vorkehrungen
für einen umfassenden drogenpolitischen Ansatz ab dem Jahr

2019 einleiten sollte.» Die Gruppe «erinnerte daran, dass die
Annahme der Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung die
Möglichkeit bietet, alle Politikbereiche in Einklang zu bringen
- auch die Drogenpolitik -, sodass die Entwicklung wie auch
die Schaffung friedlicher Gesellschaften begünstigt werden.»20

Der Weg in Richtung 2019
Das Schlussdokument selbst mag enttäuschend sein, aber

die UNGASS 2016 und der Prozess dorthin haben den Weg für
substantielle Änderungen in der nahen Zukunft geebnet:

- Beiträge kamen von nicht weniger als 15 verschiedenen
UN-Organisationen und diese haben stärker als fe zuvor
die mangelnde systemweite Kohärenz innerhalb der UNO
bei Drogenfragen aufgezeigt.21 Schriftlich wie mündlich
erwähnen z. B. die WHO, UN AIDS und UNDP ohne

Zögern Themenbereiche wie «Entkriminalisierung» oder
«Schadensminderung». Das Büro des Hochkommissars
für Menschenrechte (OHCHR) und diverse
Sonderberichterstatter machen auf die Menschenrechte
aufmerksam, die im Zusammenhang mit der
Drogenproblematik verletzt werden: «Wir sind besorgt
wegen der Verletzungen diverser Menschenrechte: des
Rechts auf Leben, auf Gesundheit, des Verbots von Folter
und anderen Formen der Misshandlung, des Verbots der
willkürlichen Verhaftung, des Rechts auf Gleichheit und
Nichtdiskriminierung, des Rechts der indigenen Völker
und die Rechte der Kinder».22

- Viele UN-Organisationen sowie Mitgliedstaaten wiesen
auf die Notwendigkeit hin, die Drogenpolitik den alles
überragenden Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030
der UNO anzupassen. Die UN-Drogenpolitik in Wien
kann nicht weiterhin so tun, als existiere sie in einem
parallelen Universum. Die Drogenpolitik muss in ihrer
Gesamtheit in die drei Pfeiler der UNO - Entwicklung,
Menschenrechte, Frieden und Sicherheit - eingebettet
werden. Dabei muss messbar werden, inwiefern -
positiv oder negativ - die Drogenpolitik zur Erreichung
dieser höheren UNO-Ziele beiträgt.

- Das Thema der Cannabisregulierung mag zwar während
der Verhandlungen zum UNGASS-Schlussdokument
vermieden worden sein, es fehlte aber keineswegs
in den nationalen Interventionen während der
UN GASS. So wiederholte der kanadische Vertreter das
Wahlversprechen von Premierminister Justin Trudeau,
dass in seinem Land Cannabis künftig neu reguliert

wird, und erklärte: «Im Frühjahr 2017 werden wir ein
Gesetz einführen, welches sicherstellt, dass Marihuana
nicht in Kinderhände gelangt und Kriminellen keine
Profite ermöglicht. Dieser Plan stellt den Ist-Zustand
vieler Staaten in Frage, doch wir sind überzeugt,
dass dies der beste Weg ist, unsere Jungend zu
schützen und gleichzeitig die öffentliche Sicherheit
zu gewährleisten.»23 Jamaica erklärte, kürzlich den
Besitz von Marihuana (Ganja) für den Eigengebrauch
entkriminalisiert und den medizinischen und
religiösen Gebrauch reguliert zu haben. Dabei traten
«praktische Schwierigkeiten auf [...] innerhalb der
limitierten Flexibilität des Einheitsübereinkommens
der UNO[...].» Jamaica wiederholte nochmals die

Forderung nach einem angemessenen Spielraum
innerhalb der UNO-Drogenkonventionen für die
nationale Drogenpolitik, damit anstehende Probleme

angegangen werden können und zwar auf eine Art,
«die unseren nationalen Bedürfnissen gerecht wird.»24
Und der Präsident Kolumbiens fragte: «Wie erkläre ich
einem bescheidenen kolumbianischen Bauern, dass
er bei Anbau von Hanf ins Gefängnis kommt - wenn
es in Colorado und Washington in den USA jeder legal
herstellen, verkaufen und konsumieren kann?»25 Weitere
Bundesstaaten der USA, inklusive das ausschlaggebende
Kalifornien, werden im November diesen Jahres über
eine Cannabisregulierung abstimmen. Weiter werden in
folgenden Ländern (national oder regional) verschiedene
Reformvorschläge zur Cannabispolitik diskutiert:
Kanada, Guatemala, Mexiko, Italien, Spanien, Schweiz,
Niederlande und Marokko. Dadurch wird es wiederum für
viele Staaten immer schwieriger, ihren Kopf in den Sand

zu stecken, um die längst überfällige ehrliche Debatte
über systemische Fehler und veraltete Elemente der
UNO-Drogenkonventionen nicht führen zu müssen.

- Verschiedene Staaten (Kolumbien, Uruguay,
Ecuador, Jamaica und Panama) und viele NGOs
baten den Generalsekretär der UNO, eine beratende
Expertinnengruppe ins Leben zu rufen, die
das Funktionieren und die Kohärenz der UNO-

Drogenkontrollarchitektur verbessern soll. Dabei sollen,
mit Blick auf 2019, auch Konventionsunverträglichkeiten
und die Neuausrichtung auf die SDGs und
die Menschenrechte beleuchtet werden; die

Expertinnengruppe soll repräsentativ zusammengesetzt
sein, mit Expertinnen aus Mitgliedstaaten, relevanten
UN-Organisationen, regionalen Organisationen,
Zivilgesellschaft und Wissenschaft.26

Vorbereitungen für die Überprüfung der Fortschritte im Jahr 2019
werden schon bald beginnen müssen. Die Pawlow'sche Antwort
der UNO-Bürokratie wird wohl sein, die Betäubungsmittelkommission

CND zu beauftragen, eine neue Politische Erklärung
für die Jahre 2020-2030 auszuarbeiten. Um zu verhindern, dass
schon wieder ein enttäuschendes Dokument entsteht, wird es
essentiell sein, einen Mechanismus zu entwickeln, damit alle
relevanten UN-Organisationen sich aktiv an den Vorbereitungen
beteiligen können. Denn: die UNO-Drogenpolitik neu auf die SDGs

und die menschenrechtlichen Verpflichtungen auszurichten
erfordert eine offene Koordination zwischen den UNO-Strukturen
in Wien, Genf und New York. Die Hilfe einer breit zusammengesetzten

und unabhängigeren beratenden Expertinnengruppe,
ein regelmässig in der UNO angewendeter Mechanismus, könnte
für diesen Prozess sehr hilfreich sein. Zudem täte eine Gruppe
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von gLeichgesinnten Staaten gut daran, ihre Reformstrategie
unter sich klar zu priorisieren und zu koordinieren - statt zu viel
Energie in langwierigen Verhandlungen zu verschwenden, um
letztendlich wieder ein breites Konsensdokument zu erhalten.
Eine offene Debatte über die aufkommenden Unterschiede der

drogenpolitischen Richtungen verspricht mehr für die Zukunft
als der Versuch, Trost in einem irreparablen Wiener Konsens
zu finden.*
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